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§ 22 THG Abfindungsanspruche

THG - Hofegesetz - THG, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.11.2022

(1) Kénnen sich die Miterben Uber die Auszahlung und die Verzinsung der Abfindungen nicht einigen, so hat das
Verlassenschaftsgericht darUber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Auf Antrag des Anerben sind die
Abfindungsanspriiche um hdochstens drei Jahre ab der Rechtskraft der Einantwortung zu stunden. Gegen den Willen
der Abfindungsberechtigten darf diese Frist nicht verlangert werden.

(2) Kénnen sich die Miterben auch Uber die Sicherstellung der Abfindungsanspriiche nicht einigen, so hat das
Verlassenschaftsgericht in der Einantwortungsurkunde anzuordnen, dalR das Eigentum des Anerben gleichzeitig mit
dem Pfandrecht zur Sicherung dieser Anspriche einzuverleiben ist.

(3) Ubertragt der Anerbe das Eigentum am Hof oder an dessen Teilen vor Ablauf der nach Abs. 1 vereinbarten oder
bestimmten Frist durch ein Rechtsgeschaft unter Lebenden auf einen anderen, so werden die Abfindungsanspriiche
ohne Rucksicht auf die dem Anerben gewahrte Frist sogleich fallig. Dies gilt nicht, wenn der Ehegatte, ein Elternteil
oder ein Kind des Anerben das Eigentum am Hof oder an dessen Teilen erwirbt.

In Kraft seit 15.08.1900 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 22 THG Abfindungsansprüche
	THG - Höfegesetz - THG, Tiroler


